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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Unna GmbH zu de r Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die  Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdruck-
netz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom 26. 10.2006 
 
 
1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsge räten; Mitteilungspflichten gemäß § 7 

GasGVV. 

Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er zusätzliche Gasgeräte anschließen, 
so hat er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Ände-
rung der Gasverbrauch erheblich erhöht. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an den Grundversorger zu 
wenden, der Listen mit meldungspflichtigen Gasgeräten und Anträge bereithält.  

 

2. Ablesung, § 11 GasGVV 

2.1 Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels, oder bei sonstigen berechtigten 
Interessen des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung hat der Grundversorger das Recht, 
die Ablesung selbst durchzuführen. Der Grundversorger hat aber auch das Recht, zu bestimmen, dass der 
Kunde die Messeinrichtungen selbst abzulesen hat.  

 
2.2 Der Grundversorger schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neukunden 

nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn der Zutritt zum Zwecke der Ablesung vom Kunden 
verweigert oder eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vorgenommen wurde.  

 

3. Abrechnung und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 und 13 GasGVV 

3.1 Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Als Berechnungsgrundlage für die 
Höhe der Abschlagszahlungen wird der Verbrauch aus bereits abgerechneten Zeiträumen herangezogen. 
Bei Neukunden bemessen sich die Abschläge nach Erfahrungssätzen vergleichbarer Kundengruppen. 

 
3.2 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungs-

jahr ist das Kalenderjahr.  Auf Wunsch des Kunden wird der Strom-/Gasverbrauch vom Grundversorger 
monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abgerechnet (unterjährige Abrechnung). Hierfür gelten die nach-
folgenden Bedingungen: 

3.2.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Monats aufgenommen werden.  

3.2.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist dem Grundversorger vom Kunden in Textform spä-
testens vier Wochen vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben: 

• die Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Ge-
burtstag, Adresse, Kundennummer), 

• die Zählernummer, 

• die Angaben zum Messstellenbetreiber und ggf. zum Messdienstleister (Firma, Registergericht, Regis-
ternummer, Adresse), 

• der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich), 

• das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung. 

3.2.3 Die unterjährige Abrechnung kann vom Kunden mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Ka-
lendermonats in Textform gekündigt werden. Die Kündigung ist erstmals nach Ablauf eines Jahres zuläs-
sig.  
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3.2.4 Erfolgt die Umstellung auf eine unterjährige Abrechnung im laufenden Vertragsverhältnis, erhält der Kunde 
vom Grundversorger eine Abrechnung für den/das bis zum Beginn der unterjährigen Abrechnung ver-
brauchte Gas. Hierzu übermittelt der Kunde oder sein Messdienstleister den Zählerstand des letzten Tages 
vor Beginn des Zeitraums der unterjährigen Abrechnung in Textform innerhalb von 3 Werktagen an den 
Grundversorger; anderenfalls ist der Grundversorger zur Verbrauchsschätzung nach § 11 Abs. 3 GasGVV 
berechtigt. 

3.2.5 Mit der Abrechnung nach Ziffer 3.2.4 teilt der Grundversorger dem Kunden die Höhe der nach § 13 Abs. 1 
GasGVV ermittelten Abschlagsbeträge für den unterjährigen Abrechnungszeitraum mit. Bei einer monatli-
chen Abrechnung werden vom Grundversorger keine Abschlagsbeträge erhoben. 

3.2.6 Zur unterjährigen Abrechnung wird die Messeinrichtung vom Kunden selbst oder seinem Messdienstleister 
abgelesen. Der Kunde oder sein Messdienstleister teilt dem Grundversorger den von ihm abgelesenen 
Zählerstand in Textform unter Angabe des Ablesedatums wie folgt mit: 

• bei monatlicher Abrechnung den Zählerstand am letzten Tag des Abrechnungsmonats bis zum 3. 
Werktag des Folgemonats, 

• bei vierteljährlicher Abrechnung den Zählerstand am letzten Tag des 3. Abrechnungsmonats bis zum 
3. Werktag des Folgemonats, 

• bei halbjährlicher Abrechnung den Zählerstands am letzten Tag des 6. Abrechnungsmonats bis zum 
3. Werktag des Folgemonats. 

Werktage sind alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. 

3.2.7 Wenn der Kunde oder sein Messdienstleister die Ablesung und Mitteilung nach Ziffer 3.2.6 nicht oder ver-
spätet vornimmt, ist der Grundversorger berechtigt, den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksich-
tigung der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen. 

3.2.8 Die Übersendung der monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnung erfolgt, soweit keine 
anderweitige Vereinbarung getroffen worden ist, durch den Grundversorger per Post an die vom Kunden 
benannten Adresse. Die dem Grundversorger durch die Erstellung und Versendung der monatlichen, vier-
teljährlichen oder halbjährlichen Rechnung entstehenden Kosten sind vom Kunden je Vorgang zu tragen.  

 
3.3 Darüber hinaus ist der Grundversorger im Falle eines Lieferantenwechsels berechtigt, den Verbrauch des 

Kunden abweichend von Ziff. 3.2 abzurechnen.  
 
3.4 Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen 

und dem tatsächlichen Jahresverbrauch nachberechnet und vergütet bzw. mit der nächsten Abschlagsfor-
derung verrechnet.  

 

4. Zahlungsweise gemäß § 16 Abs. 3 GasGVV 

4.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 
 

1. Abbuchungsauftrag 
2. Lastschriftverfahren 
3. Überweisung  
4. Dauerauftrag 
5. Bareinzahlung  
 
zu leisten.  
 

4.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für 
die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger.  

 
5. Zahlung und Verzug, § 17 GasVV; Einstellung und Wiedera ufnahme der Versorgung, § 19 GasGVV 

5.1 Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, Ab-
schlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig.  
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5.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal berech-
nen. 

 
5.3 Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an 

den Grundversorger zu erstatten. 
 
5.4 Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der Grundver-

sorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal in Rech-
nung gestellt.  

 
5.5 Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grundversorger von der Bezahlung der Unterbre-

chungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind.  
 
5.6 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung nicht angetroffen wird und die erforderli-

chen Maßnahmen dadurch nicht durchgeführt werden können, kann der Grundversorger die dadurch zu-
sätzlich entstehenden Kosten pauschaliert berechnen.  

 
5.7 Für die in Ziff. 5.2 bis 5.6 genannten Maßnahmen, insbesondere aufgrund Zahlungsverzuges und für eine 

erforderlich werdende Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung, sind folgende Pauschalen zu be-
zahlen: 

 
• Mahnung         4,50 Euro* 
 
• Nachinkasso / Direktinkasso     15,00 Euro* 

 
• Bearbeitung einer Rücklastschrift 

(zuzüglich zu der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr)    3,00 Euro* 
 
• Unterbrechung der Versorgung (Sperrung)    42,00 Euro 

(Bei Außensperrungen wird der 
tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.) 
 

• Wiederherstellung der Versorgung   
    - innerhalb der gültigen Geschäftszeiten   50,00 Euro 
    - außerhalb der gültigen Geschäftszeiten   59,50 Euro 

 
Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von  
der vollständigen Bezahlung der durch die Ver- 
sorgungsunterbrechung und Wiederherstellung 
entstanden Kosten abhängig gemacht.  

  
(In diesen Preisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung enthalten. Die mit * versehenen Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer) 

 
5.8 Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die vorgenannten Kosten überhaupt nicht entstanden oder 

wesentlich niedriger sind, als es die Pauschalen ausweisen. 
 
 

6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 GasGVV 

Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundversorger nicht oder nicht recht-
zeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, auf Kosten des 
Kunden Vorauszahlung oder eine Sicherheitsleistung zu verlangen oder beim Kunden einen Bargeld-, 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.  

 

7. Kündigung, § 20 GasGVV 

7.1 Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und muss 
wenigstens folgende Angaben enthalten: 

 
• Kunden- und Verbrauchstellennummer 
• Zählernummer 
• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung 
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7.2 Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags beträgt die Kündigungsfrist einen Monat auf das Ende 

des Kalendermonats. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit einer 
Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu kündigen.   

 

8. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom 01.05.2011 in Kraft. Sie ersetzen die bisherigen 
Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Unna GmbH zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltkunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdruck-
netz“. 
 

 
 


